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Deulscher Alpenverein Sektion Heidelberg 1869 e.V.

Seklionsjugendordnung

Die Mustersektionsjugendordnung tritt noch Beschluss durch die Houptversommlung des DAV
des Johres 2021 om 0l . Jonuor 2023 in Kroft ($ 2l g Sotzung des Deutscher Alpenverein e.V.).
Gleichzeitig tritt die Mustersektionsjugendordnung beschlossen in der Houptversommlung des
DAV 2017 ousser Kroft.

Pröombel

Grundlogen der Sektionsjugendordnung der JDAV des Deutscher Alpenverein Sekiion Hei-

delberg 1869 e.V. sind die Sotzung des Deutscher Alpenverein Sektion Heidelberg 1869 e.V..
die Sotzung des Deutscher Alpenverein e.V. (DAV-Sotzung), die Bundesjugendordnung (BJO)

der JDAV sowie die 'Grundsötze und Bildungsziele der JDAV' in der jeweils geltenden Fos-

sung.

A. Allgemeines

S I Mitgliedschoft

Die Sektionsjugend des Deutscher Alpenverein Sektion Heidelberg I869 e.V. ist Teil der
JDAV, der Jugendorgonisotion des Deutscher Alpenverein e.V. Mitglieder der Sektions-
jugend sind olle Mitglieder bis zur Vollendung des 27. Lebensjohres, olle Jugendlei-
ter*innen mit gültiger JL-Morke, der*die Jugendreferent*in sowie olle Mitglieder des
Jugendousschusses des Deutscher Alpenverein Sektion Heidelberg I869 e.V.

S 2 Aufgoben und Ziele

l. Die Sektionsjugend vertritt ihre lnferessen innerholb der Sektion und ihrer Gremien, in

den Gremien der JDAV und des DAV sowie gegenüber Politik und Gesellschoft. Sie

führt und verwoltet sich selbstöndig im Rohmen der Sotzung des Deutscher Alpenver-
ein Sektion Heidelberg 1869 e.V.

2. Die Aufgoben und Ziele ergeben sich ous den Grundsötzen und Bildungszielen der
Jugend des Deutschen Alpenvereins.

Ziele der Jugendorbeit der Sektion sind insbesondere:

o die Unterstützung derPersönlichkeitsentwicklung jungerMenschen;

. der Erwerb von Kompetenzen zu einer veronfwortungsvollen Ausübung des Berg-
sports und dos Erleben von unvergesslichen Erfohrungen, in den Bergen und dor-
über hinous;
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. dos Erfohren von Mitwirkung und die Ermutigung zum Engogement;

. die Ermutigung junger Menschen für Vielfolt und Gerechtigkeit einzustehen;

. die Übernohme von Verontwortung für Notur, Umwelt und zukünftige Generotio-
nen, für die nochholtige Gestoltung oll unserer Aktivitöten.

S 3 Umsetzung der Aufgoben und Ziele

Die Jugendorbeit innerholb der Sektion wird von der Sektionsjugend selbstorgonisiert in

eigener Verontwortung wohrgenommen. Die Umsetzung der Aufgobe und Ziele er-
folgt insbesondere durch die Arbeil in den Kinder- und Jugendgruppen, die gemein-
some Willensbildung in der Jugendvollversommlung, die Vertretung der Sektionsju-
gend im geschöftsführenden Sektionsvorstond und weiteren Gremien der Sektion so-
wie ouf der Londes- und Bundesjugendversommlung.

B. Orgone

S 4 Jugendvollversommlung

l. Die Jugendvollversommlung ist dos höchste Enlscheidungsgremium der Sektionsju-
gend.

2. Teilnohme- und stimmberechtigt in der Jugendvollversommlung sind olle Mitglieder
der Sektionsjugend bis zur Vollendung des 27. Lebensjohres. Eine Stellvertretung ist

nicht zulössig.

3. Teilnohmeberechtigt sind ferner olle Mitglieder noch $ 1, wenn sie nicht schon noch
$ 4 Abs. 2 teilnohmeberechtigt sind und olle Leitefinnen von Kinder- und Jugend-
gruppen der Sektion, der Sektionsvorstond sowie Göste ouf Einlodung des Jugendous-
schusses.

4. Die Jugendvollversommlung ist beschlussföhig, wenn ordnungsgemöss eingeloden
wurde.

5. Eine*r der beiden Jugendreferent*innen, im Foll seiner*ihrer jeweiligen Verhinderung
ein Mitglied des Jugendousschusses, leitet die Jugendvollversommlung. Die Moderoti-
on der Versommlung konn von dem*der Versommlungsleiter*in ouf Dritte übertrogen
werden.

6. Die ordentliche Jugendvollversommlung findei mindestens jöhrlich stott. Sie wird
vom Jugendousschuss (siehe $ Z) vorbereitet und ist mit einer Frist von mindestens ei-
nem Monot durch Einlodung in Texiform unter Bekonntgobe der vorlöufigen Toges-
ordnung on den in $ 4 Abs. 2 und $ 4 Abs. 3 genonnten Personenkreis einzuberufen.
Ein Antrog ouf Anderung der Sektionsjugendordnung muss mit der Einlodung bekonnt
gegeben werden.
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Z. Eine*r der beiden Jugendreferent*innen konn jedezeit ous dringlichem Grund eine
ousserordentliche Jugendvollversommlung einberufen. Er*Sie muss eine ousserordent-
liche Jugendvollversommlung einberufen, wenn dies entweder von der Mehrheit der
Mitglieder des Jugendousschusses gefordert oder in Textform von mindesiens l0 % der
in $ 4 Absotz 2 genonnten Mitglieder der Sektionsjugend unter Angobe des Bero-
tungsgrundes beontrogt wird.

B. Die ousserordentliche Jugendvollversommlung muss spötestens zwei Monote noch
Antrogstellung stottfinden und ist spötestens zwei Wochen vorher in Textform unter Be-

konntgobe der Togesordnung on die in $ 4 Abs. 2 und $ 4 Abs. 3 genonnten Mitglie-
der der Sektionsjugend einzuberufen.

E 5 Aufgoben der Jugendvollversommlung

Die Jugendvollversommlung hot insbesondere folgende Aufgoben:

o) Wohl zweier Jugendreferent*innen unterschiedlichen Geschlechts für die Dou-
er der in der Sektionssotzung festgelegten Amtszeiten für Vorstondsmitglieder
und Vorschlog einer der beiden Personen zur Wohl in den Sektionsvorstond.

b) Wohl der Mitglieder des Jugendousschusses; die Amtsperiode douert bis zur
nöchsten ordentlichen Jugendvollversommlung.

c) Wohl der Delegierten für die Londes- und Bundesjugendversommlung

d) Erorbeitung von grundlegenden Positionen der Sektionsjugend

e) Festlegung der Schwerpunkte der Jugendorbeit der Sektion.

Beschluss des Johresrohmenprogromms und der Verwendung des Jugende-
tots.

s) Erteilung von Arbeitsouftrögen on die Jugendreferent*innen, ihre Stellvertre-
ter*innen und den Jugendousschuss.

h) Entgegennohme und Diskussion des Arbeits- und Finonzberichts der Jugendre-
ferent*innen und des Jugendousschusses.

i) Beschluss und Anderung der Sektionsjugendordnung.

i) Wohl des*der stellvertretenden Jugendreferent*innen für die Douer von zwei
Johren.

k) Beschluss der Wohl- und Geschöftsordnung der Jugendvollversommlung

f)
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S6 GeschöflsordnungderJugendvollversommlung

l. Antrogsberechtigt sind die Mitglieder noch $ I sowie olle Leiter*innen von Kinder-
und Jugendgruppen der Sektion. Antröge, die bis spötestens eine Woche vor der Ver-
sommlung in Textform bei einem*einer der beiden Jugendreferent*innen eingehen,
sind ouf die Togesordnung zu setzen. Nicht fristgerecht eingereichte Antröge werden
nur behondeli, wenn dies die Versommlung mehrheitlich beschliesst. Antröge ouf An-
derung der Sektionsjugendordnung müssen mit der Einlodung im Wortlout bekonnt
gegeben werden.

2. Die Jugendvollversommlung beschliesst grundsötzlich mit einfocher Mehrheit der
obgegebenen Stimmen. Stimmentholtungen werden nicht mitgezöhlt. Bei Stimmen-
gleichheit ist ein Antrog obgelehnt. Abstimmungen erfolgen grundsöizlich offen, wenn
nicht mindestens ein slimmberechtigtes Mitglied der Versommlung eine geheime Ab-
stimmung verlongt.

3. Wohlen in der Jugendvollversommlung erfolgen geheim, wenn nicht einstimmig die
offene Wohl beschlossen wird. Die Jugendreferent*innen und seine*ihre Stellvertre-
ter*innen sind*ist in einem gesonderten Wohlgong zu wöhlen. Gewöhlt ist, wer die ob-
solute Mehrheit der obgegebenen Stimmen (ohne Entholtungen und ungültige Stim-
men) ouf sich vereinigt. Stehen bei einem gesonderten Wohlgong mehrere Kondido-
ten*innen zur Wohl und erhölt keine*r mehr ols die Hölfte der obgegebenen Stimmen
(obsolute Mehrheit), so findet eine Stichwohl zwischen den beiden Kondidot*innen
stott, die die meisten Stimmen erholten hoben. Stimmentholtungen und ungültige
Stimmen werden nicht mitgezöhlt.

4. Uber die Jugendvollversommlung ist ein Protokoll zu führen, dos olle Beschlüsse im
Wortloui und die Wohlergebnisse enthölt. Dos Protokoll ist von dem*der Versomm-
lungsleiter*in zu unterzeichnen. Dos Protokoll ist den in $ I genonnten Personen sowie
dem Vorstond der Sektion zugönglich zu mochen.

S 7 Jugendousschuss

l. Dem Jugendousschuss gehört*gehören neben den gewöhlten Mitgliedern die Ju-
gendreferent*innen und seine*ihre Slellvertreter*innen on. Über Grösse und Zusom-
mensetzung entscheidet die Jugendvollversommlung. Die Jugendreferent*innen kön-
nen Göste einloden.

2. Aniröge on den Jugendousschuss können von den Mitgliedern der Sektionsjugend
noch $ I sowie von Leiter*innen von Kinder- und Jugendgruppen gestellt werden.

3. Sitzungen des Jugendousschusses werden von einem*einer der beiden Jugendrefe-
rent*innen geleitet. Die Sitzungsleitung konn delegiert werden. Eine*r der beiden Ju-
gendreferent*innen muss eine Sitzung des Jugendousschusses einberufen. wenn dies
von mindestens der Hölfte der Mitglieder des Jugendousschusses verlongt wird.
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S 8 Aufgoben des Jugendousschusses

l. Zwischen den Jugendvollversommlungen nimmt der Jugendousschuss grundsötzlich
deren Aufgoben wohr. Ausgenommen hiervon sind die ousschliesslich der Jugend-
vollversommlung vorbeholtenen Aufgoben noch $ 5 o), b), c). f), i), j) und k).

2. Dem Jugendousschuss obliegen insbesondere folgende Aufgoben:

o) Berotung der Jugendreferent*innen.

b) Erteilung von Arbeitsouftrögen on die Jugendreferent*innen

c) Weiterentwicklung der Sektionsjugendorbeit im Rohmen der Beschlüsse der
Jugendvollversommlung.

d) Orgonisotion der Jugendorbeit der Sektion im Rohmen der Vorgoben der gel-
tenden Sektionssoizung und Jugendordnung.

e) Erstellung des Housholtsplons der Jugend

f) VorbereitungundOrgonisotionderJugendvollversommlung.

Beschluss von Antrögen on den Bundesjugendousschuss und die Bundesju-
gendleitung sowie on die entsprechenden Londesgremien.

h) Wohl des*der kommissorischen Jugendreferent*in noch $ 9 Abs.3

S 9 Geschötlsordnung des Jugendousschusses

l. Der Jugendousschuss ist beschlussföhig, wenn mindestens die Hölfte seiner Milglie-
der onwesend sind.

2. Der Jugendousschuss beschliesst mit der einfochen Mehrheit der obgegebenen
Stimmen. Stimmentholiungen werden nicht mitgezöhlt. Bei Stimmengleichheit ist ein
Antrog obgelehnt.

3. Bei long ondouernder Verhinderung oder vozeitigem Ausscheiden der*des Ju-
gendreferent*in wöhlt der Jugendousschuss eine*n kommissorische*n Jugendrefe-
rent*in bis zur nöchsten Jugendvollversommlung. Der Jugendousschuss schlögt ihn*sie

dem zustöndigen Sektionsgremium zur Berufung in den Vorstond vor.

Sl0 Jugendreferenl*innen

Die Jugendreferent*innen leiten die Sektionsjugend. Eine*r von beiden ist Mitglied des
geschöftsführenden Vorstonds der Sektion. Er*Sie muss volljöhrig sein.

s)
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S I I Aufgoben der Jugendreferenl*innen

Die Jugendreferent*innen sind für die Jugendorbeit in der Sektion verontwortlich.

Dies umfosst insbesondere folgende Aufgoben:

o) OrgonisotionundVerontwortungderJugendgruppenorbeit

b) Sicherstellung der Aus- und Fortbildung von Jugendleiter*innen.

c) Bestellung von Jugend- und Gruppenleiter*innen.

d) Umsetzung der 'Grundsötze und Bildungsziele der JDAV' in der Jugendorbeit in
der Sektion.

e) Vertretung der lnteressen der Sektionsjugend und Mitorbeit im Sektionsvor-
stond.

lnteressenvertretung der Sektionsjugend in den JDAV Gremien ouf Londes- und
Bundesebene.

Verontwortung des Jugendetots.

Fristgerechte Bestötigung der Teilnohmeberechtigung der Delegierten für die
Londes- und Bundesjugendversommlung.

i) Veriretung der Sektionsjugend im Stodt- und/oder Kreisjugendring.

Die Jugendreferent*innen werden im Verhinderungsfoll von einem Mitglied des Ju-
gendousschusses vertreten. Die Jugendreferent*innen können Aufgoben delegieren.
Ausgenommen hiervon sind die Aufgobe e) und g).

S 12 Delegierle

l. Delegierte für die Londes- und Bundesjugendversommlung sind der*die Jugendrefe-
rent*in und die weiteren gewöhlten Delegierten. Die Jugendvollversommlung wöhlt
die weiteren Delegierten ous den Mitgliedern noch $ L Die Amtsperiode der weiteren
gewöhlien Delegierten douert bis zur nöchsten ordentlichen Jugendvollversommlung.
Die Jugendvollversommlung konn mehr Delegierte wöhlen ols für die Sektionsjugend
bei der Londes- und Bundesjugendversommlung teilnehmen können. Der*die Ju-
gendreferent*in hot ein vorrongiges Teilnohmerechi. Für die weiteren gewöhlten De-
legierten muss eine Reihenfolge für dos Teilnohmerechi festgelegt werden (Delegier-
tenlisie). Für Londes- und Bundesjugendversommlung können verschiedenen Listen
gewöhlt werden.

f)

s)

h)
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lm Folle von zwei Jugendreferent*innen ist nur eine*r von beiden ols Delegierte*r quo
Amt und vorrongig teilnohmeberechtigt. Die Entscheidung dorüber treffen die beiden
Jugendreferent*innen. Der*die ondere Jugendreferent*in konn ols weitere*r Delegier-
te*r gewöhlt werden.

2. lst die zugelossene Delegiertenzohl bei einer Londes- oder Bundesjugendversomm-
lung für die Sektionsjugend geringer ols die Anzohl der gewöhlten Delegierten, erfolgt
die Anmeldung beider Londes- oder Bundesjugendversommlung gemöss der Reihen-
folge ouf der Delegiertenliste.

3. Wer sein Teilnohmerecht nicht wohrnehmen möchte, hot dies unverzüglich den on-
deren Delegierten und den Jugendreferent*innen mitzuteilen. ln diesem Foll rückt die
nöchste Person von der Delegiertenliste noch.

C. Rohmenbedingungen

$ l3 Vertretung der Seklionsjugend in den Gremien der Sektion

Über die Zugehörigkeit eines*einer der beiden Jugendreferenten*innen zum ge-
schöftsführenden Vorstond der Sektion hinous soll die Sektionsjugend in weiteren Gre-
mien der Sektion vertreten sein. Nöheres hiezu regelt die Sektionssotzung.

S 14 Jugendetot

Die Sektion stellt der Sektionsjugend einen ongemessenen eigenen Etot innerholb ihres

Housholts zur Verfügung. Öffentliche Zuschüsse zur Jugendorbeil erhöhen den Jugen-
detot. Über den Jugendetot verfügt die Sektionsjugend in eigener Verontwortung. Die
Verwendung der Mittel dorf der Sotzung der Sektion nicht zuwiderloufen. Die Ju-
gendreferent*innen sind für eine ordnungsgemösse Abrechnung gegenüber der Sek-

tion verontwortlich.

Sl5 Sektionsjugendordnung

l. Die Sektionsjugendordnung wird von der Jugendvollversommlung beschlossen und
bedorf zu ihrer Wirksomkeit eines Beschlusses der Mitgliederversommlung der Sektion.
Anderungen der Sektionsjugendordnung können nur mit einer Mehrheit von zwei Dri!
teln der obgegebenen Stimmen von der Jugendvollversommlung beschlossen wer-
den und bedürfen der Genehmigung durch die Mitgliederyersommlung der Sektion.

2. Solonge eine Sektion keine Sekiionsjugendordnung beschliesst, gilt für die Sektions-
jugend gemöss $ 7 Abs. I der Bundesjugendordnung die Mustersektionsjugendord-
nung.
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(Unterschrift)

Genehmigt ven der Mitgliederversemmlung em 01.01.2023

(Unterschrift)

Mustersekiionsjugendordnung beschlossen vom digitolen Bundesjugend-
leitertog om 03. Okiober 2O21 in München, beschlossen von der DAV
Houptversommlung om 29. Oktober 2021 und om 30. Oktober 2021 in
Friedrichshofen.

{ndtlrOrdrrrfrr*:

Deutscher Alpenverein Sektion Heidelberg 1869 e.V., Sektionsjugendordnung, 28.12.2022 Seite 8 (8)

\".a


